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§ 72 EU-JZG Zuständigkeit und
Verfahren

 EU-JZG - Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Zur Entscheidung über eine kontrollierte Lieferung durch Österreich ist die Staatsanwaltschaft zuständig, in

deren Sprengel die Grenze voraussichtlich überschritten wird oder von deren Sprengel die kontrollierte Lieferung

ausgehen soll. Bestehen keine Anhaltspunkte im Hinblick auf den Ort des geplanten Grenzübertritts, so ist die

Staatsanwaltschaft Wien zuständig. Die Kriminalpolizei hat die zuständige Staatsanwaltschaft unverzüglich von

einer geplanten kontrollierten Lieferung zu verständigen.

2. (2)Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder im Einvernehmen mit einem anderen Mitgliedstaat ist eine kontrollierte

Lieferung durch Österreich oder aus Österreich in einen Mitgliedstaat zu bewilligen, wenn

1. 1.die der kontrollierten Lieferung oder dem ausländischen Strafverfahren zu Grunde liegenden Taten die

Voraussetzungen für die Erlassung eines Europäischen Haftbefehls erfüllen, und

2. 2.durch die kontrollierte Lieferung die Aufklärung solcher Straftaten oder die Ausforschung eines an der

Begehung der strafbaren Handlungen nicht bloß untergeordnet Beteiligten gefördert wird.

3. (3)Eine kontrollierte Lieferung ist zu untersagen, wenn

1. 1.sie wegen der besonderen Beschaffenheit der Waren oder der Tätergruppe eine ernste Gefahr für Leben,

Gesundheit, körperliche Unversehrtheit oder Freiheit einer Person bewirken könnte,

2. 2.sie gegen § 5 Abs. 3 StPO verstoßen würde, oder

3. 3.die weitere Überwachung des Transports sowie ein Zugriff im anderen Staat nicht sichergestellt erscheint.

4. (4)Die kontrollierte Lieferung durch das oder aus dem Bundesgebiet ist von österreichischen Behörden zu

übernehmen und zu leiten. Sie ist so zu gestalten, dass ein Zugriff auf die Verdächtigen und die Waren jederzeit

möglich ist. Die Durchführung einer kontrollierten Lieferung durch oder in Begleitung von Beamten ist nur unter

Beachtung der Grundsätze des § 5 Abs. 3 StPO zu bewilligen.

5. (5)Nach Abschluss der kontrollierten Lieferung hat die Staatsanwaltschaft zu prüfen, ob Anlass besteht, jenen

Staat, in dem die Verdächtigen betreten wurden, um die Übernahme der Strafverfolgung zu ersuchen.
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